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Beschlussvorlage  
- öffentlich - Datum: 20.04.2026 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich I 
Fachdienst FD I.1 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung 23.04.2026 beschließend 
 
Übergeordnete Themen  Themenziele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Betreff: 

Wahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates der Städteservice Rüsselsheim/Raunheim 
AÖR 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 6 Abs. 1 lit. a) der Anstaltssatzung in Verbin-
dung mit § 55 Abs. 1 HGO folgende Mitglieder in den Verwaltungsrat der Städteservice Rüssels-
heim/Raunheim AÖR:  
 
Herrn Mohammed Ghazi (WsR) 
 
Herrn Kadir Erdogan (SPD) 
 
Nachrücker/innen:     
 
1. Nicklas Einsle (CDU) 
2. Loubna Ouariach (WsR) 
3. Ridvan Erol (SPD) 
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Sachdarstellung: 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Anstaltssatzung der Städteservice Rüsselsheim/Raunheim AÖR besteht 
der Verwaltungsrat aus neun stimmberechtigten Mitgliedern. Nach lit. a) sind dies unter ande-
rem der Bürgermeister der Stadt Raunheim sowie zwei weitere von der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Raunheim gewählte Personen. Diese sind von der Stadtverordnetenver-
sammlung für die Dauer von fünf Jahren zu wählen.  
 
Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates, die der Stadtverordnetenversammlung an-
gehören, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus der Stadt-
verordnetenversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihr Amt bis zum Amtsan-
tritt der neuen Mitglieder weiter aus.   
 
Die beiden Mitglieder des Verwaltungsrates sind im Verhältniswahlverfahren zu wählen, denn 
dabei handelt es sich um Positionen gleichartiger Stellen i.S. des § 55 Abs. 1 HGO. Die Wahl 
erfolgt schriftlich und geheim. Gewählt wird aufgrund von Wahlvorschlägen, welche die Bewer-
ber/innen in erkennbarer Reihenfolge aufführen.  
 
Abweichend von dieser Regelung können sich alle Stadtverordneten auf einen einheitlichen 
Wahlvorschlag einigen, der gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 HGO durch einen einstimmigen Be-
schluss der Stadtverordnetenversammlung angenommen werden kann. Dabei sind Stimment-
haltungen unerheblich. Es kann offen über die Annahme des Wahlvorschlages abgestimmt wer-
den. 
 
Bei den Wahlvorschlägen sollte eine ausreichende Zahl an Nachrückern benannt werden.   
 
Folgende Wahlvorschläge wurden eingereicht:  
 
1. Herrn Mohammed Ghazi (WsR) 
 
2. Herrn Kadir Erdogan (SPD) 
 
Nachrücker/innen:     
 
1. Nicklas Einsle (CDU) 
2. Loubna Ouariach (WsR) 
3. Ridvan Erol (SPD) 
 
Bisherige Vorgänge:  
 

 
   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 
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Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  

 
Rendel Schell  
Bürgermeister Fachbereichsleitung I  

 

 




